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tatsächlichen Einw irkungsm öglichkeit des Berechtigten entzogen hat. Dazu 
zählt auch Verstecken innerhalb  des Bereichs des Berechtigten (im Betrieb, 
W arenhaus o. ä.).

3. Die Tat verlangt objektiv bei der zweiten A lternative, daß die 
betreffende Sache dem T äter bereits vor der - rechtsw idrigen Zu

eignung übergeben w orden w ar. Das betrifft vor allem  jene Fälle, die 
bisher als U nterschlagung bezeichnet w urden, in denen der T äter die in 
Frage kom m enden Sachen in A usübung bzw. zur A usübung seiner beru f
lichen oder dienstlichen T ätigkeit erlangt oder besitzt, wie z. B. beim 
V erkäufer, Lagerist, K raftfahrer, K assierer (z. B. Fälle des §113 Abs. 2 
GBA).

Z ur objektiven Seite gehört ferner die rechtswidrige Zueignung dieser 
im sozialistischen Eigentum  stehenden Sache. Es muß somit nicht nur eine 
Zueignungsabsicht vorliegen, sondern die Zueignung m uß tatsächlich e r
folgt und nach außen hin erkennbar sein, z. B. durch Verkauf, V erbrau
chen, Verarbeiten, V erzehren der Sache. Die Zueignung besteht in einer 
Handlung, m it der der T äter wie ein E igentüm er über die frem de Sache 
verfügt, die Sache selbst oder ihren  W ert in  sein Vermögen überführt. 
Auch w enn der T äter z. B. eine auf Teilzahlung erw orbene Sache, die er 
jedoch noch nicht restlos bezahlt ha t und die som it noch un ter E igentum s
vorbehalt steht, verpfändet, e rfü llt er dieses Tatbestandsm erkm al.

4. Von dieser Begehungsweise zu unterscheiden sind die Fälle der 
d ritten  A lternative, in  denen der T äter auf andere Weise, also ohne

Ü bergabe in den Besitz der betreffenden Sache gelangt ist, z. B. durch 
Fund.

5. Die Tat kann nu r vorsätzlich begangen werden. Bei der ersten 
A lternative m uß sich der Vorsatz auf die W egnahm e der im sozia

listischen Eigentum  stehenden Sache beziehen. A ußerdem  m uß beim T äter 
die Z ielstellung der rechtsw idrigen Zueignung vorliegen. Zum  Vorsatz 
gehört auch, daß der T äter w eiß oder es fü r  möglich hält, daß die betre f
fende Sache in sozialistischem Eigentum steht. Das w äre bei einer her
renlosen Sache, oder wenn der T äter ein Recht zur W egnahm e und A n
eignung hat, nicht der Fall. Bei einem Irrtum  über die E igentum sver
hältnisse vgl. § 157, Anm. 7.

Die Zueignung selbst braucht zur Vollendung der Tat noch nicht 
erfolgt zu sein; es genügt die W egnahm ehandlung m it rechtsw idriger 
Zielstellung. Auch W egnahm ehandlungen fü r andere w erden von diesem 
Tatbestand erfaßt, z. B. die W egnahm e von G egenständen einer LPG 
durch M itglieder einer anderen LPG fü r diese LPG. Das gleiche gilt, wenn 
der Angehörige eines VEB zum Vorteil seines Betriebes Sachen z. B. bei 
anderen Betrieben entwendet. An der rechtsw idrigen Zielstellung der 
Zueignung fehlt es bei der unbefugten Benutzung von Fahrzeugen gern. 
§ 201. (Vgl. OG NJ 1964, S. 379 und K erm ann, Zur Abgrenzung des unbe
fugten Gebrauchs eines Fahrzeuges vom Diebstahl, N J 1964, S. 374.)


